
Jahresverträge ohne bezahlte
Sommerferien/Weihnachtsgeld - noch möglich?
Juristische Klärung?
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Beim Vergleich in NRW zwischen E13 (angestellte Lehrer) und A13 (beamtete Lehrer) ergibt
sich bei Steuerklasse 1 und keinerlei Familienzuschlägen eine Differenz von ziemlich genau
1000,- € bei dem, was der Rechner als Netto-Lohn ausspuckt (2466,- zu 3504,- oeffentlicher-
dienst.info).

Davon wiederum müssen bei den Beamten die PKV- Beiträge von irgendwo zwischen 300,- und
500,- noch abgezogen werden (Ja, das ist sehr individuell und muss ggf. noch um Beiträge für
Ehepartner und Kinder ergänzt werden).

Bei dem angenommenen Beamten ohne Familienzulagen dürfte das also am Ende des Tages
eine Differenz von ca. 650,- € zum Nettogehalt seines angestellten Kollegen ausmachen.
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